
Satzung	des	Vereins	

Barber	Angels	Brotherhood	

§	1	Name,	Sitz,	Geschä=sjahr	

1.	 Der	am	04.04.2017	gegründete	Verein	führt	den	Namen		

„Barber	Angels	Brotherhood	-	Verein"	

und	hat	seinen	Sitz	in	88400	Biberach.	Er	wird	in	das	Vereinsregister	eingetragen	und	erhält	
nach	der	Eintragung	den	Zusatz	“e.V.“	

2.	 Das	GeschäKsjahr	ist	das	Kalenderjahr.	

§	2	Vereinszweck	

1.	 Zweck	des	Vereins	ist	die	Unterstützung	von	HilfebedürKigen,	insbesondere	in	Form	von	
kostenlosen	Bart	–	und	HaarschniUen.	

Der	Verein	verfolgt	ausschließlich	und	unmiUelbar	gemeinnützige	Zwecke	im	Sinne	des	
AbschniUs	„steuerbegünsWgte	Zwecke"	der	Abgabenordnung	(§	58	Nr.	1	AO),	und	zwar	

durch	

•die	Beschaffung	von	MiUeln	und	Spenden	zur	Unterstützung	von	HilfebedürKigen.	

•die	Durchführung	von	Öffentlichkeitsarbeit	und	Werbung	aller	Art	für	den	Verein.	

2.	 Der	Verein	ist	selbstlos	täWg,	er	verfolgt	nicht	in	erster	Linie	eigenwirtschaKliche	Zwecke.	

3.	 Die	Organe	des	Vereins	(§	6)	üben	ihre	TäWgkeit	ehrenamtlich	aus.	

4.	 MiUel,	die	dem	Verein	zufließen,	dürfen	nur	für	satzungsgemäße	Zwecke	verwendet	werden.	

5.	 Die	Mitglieder	erhalten	keine	Gewinnanteile	und	in	ihrer	EigenschaK	als	Mitglieder	auch	
keine	sonsWgen	Zuwendungen	aus	MiUeln	des	Vereins.	Es	darf	keine	Person	durch	Ausgaben,	
die	den	Zwecken	des	Vereins	fremd	sind,	oder	durch	unverhältnismäßig	hohe	Vergütungen	
begünsWgt	werden.	

6.	 Der	Verein	wahrt	parteipoliWsche	Neutralität.	Er	räumt	den	Angehörigen	aller	Völker	und	
Rassen	gleiche	Rechte	ein	und	vertriU	den	Grundsatz	religiöser	und	weltanschaulicher	
Toleranz.	

§	3	Erwerb	der	Mitgliedscha=	

1.	 Mitglied	des	Vereins	können	natürliche	und	jurisWsche	Personen	werden.	

2.	 Über	den	schriKlichen	Aufnahmeantrag	entscheidet	der	Vorstand.	Der	Aufnahmeantrag	
Minderjähriger	bedarf	der	UnterschriK	des	gesetzlichen	Vertreters.	

§	4	Beendigung	der	Mitgliedscha=	



1.	 Die	MitgliedschaK	endet	durch	AustriU	Ausschluss	oder	Streichung	der	MitgliedschaK	

2.	 Der	AustriU	ist	dem	Vorstand	schriKlich	gegenüber	zu	erklären.	Der	AustriU	ist	unter	Ein-
haltung	einer	Frist	von	einem	Monat	zulässig.	

3.	 Ein	Mitglied	kann	aus	dem	Verein	ausgeschlossen	werden,	wenn	sein	Verhalten	in	grober	
Weise	gegen	die	Satzung	oder	die	Interessen	des	Vereins	verstößt	Über	den	Ausschluss	
entscheidet	auf	Antrag	des	Vorstandes	die	Mitgliederversammlung	mit	Dreiviertelmehrheit	
der	abgegebenen	SWmmen.	Vor	dem	Beschluss	über	den	Ausschluss	ist	dem	Betroffenen	
Gelegenheit	zur	Äußerung	zu	geben.	Der	Beschluss	des	Ausschlusses	ist	dem	Betroffenen	
durch	den	Vorstand	bekannt	zu	geben.	

4.	 Eine	Streichung	der	MitgliedschaK	ist	zulässig,	wenn	das	Mitglied	trotz	zweimaliger	schriK-
licher	Mahnung	durch	den	Vorstand	mit	der	Zahlung	der	Beiträge	im	Rückstand	ist	Die	
Streichung	kann	durch	den	Vorstand	erst	beschlossen	werden,	wenn	seit	Absendung	des	
zweiten	Mahnschreibens,	das	den	Hinweis	auf	die	Streichung	zu	enthalten	hat	drei	Monate	
vergangen	sind.	

§	5	Beitrage	

1.	Der	Mitgliedsbeitrag	beträgt	15,-	€	pro	Monat.	

§	6	Organe	des	Vereins	

1.	Organe	des	Vereins	sind	der	Vorstand	und	die	Mitgliederversammlung.	

§	7	Vorstand	

1.	 Der	Vorstand	besteht	aus	dem	Vorsitzenden,	dem	stellvertretenden	Vorsitzenden	und	dem	
Kassierer	(Vorstand	im	Sinne	des	§	26	BGB).	

2.	 Der	Verein	wird	gerichtlich	und	außergerichtlich	durch	die	Vorstandsmitglieder	vertreten.	

3.	 Der	Vorstand	wird	von	der	Mitgliederversammlung	auf	die	Dauer	von	drei	Jahren	gewählt.	Er	
bleibt	jedoch	bis	zur	satzungsgemäßen	Neuwahl	des	Vorstandes	im	Amt.	Wählbar	sind	nur	
Mitglieder	des	Vereins,	die	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben.	Verschiedene	Vorstands-
ämter	können	nicht	in	einer	Person	vereinigt	werden.	

4.	 Dem	Vorstand	obliegt	neben	der	Vertretung	des	Vereins	die	Wahrnehmung	der	Vereins-
gemeinschaK	nach	Maßgabe	der	Satzung	und	der	Beschlüsse	der	Mitgliederversammlung.	

§	8	Mitgliederversammlung	

1.	 Die	Mitgliederversammlung	findet	einmal	jährlich	staU.	Sie	ist	ferner	einzuberufen,	wenn	es	
das	Vereinsinteresse	gebietet	oder	ein	FünKel	der	Vereinsmitglieder	dies	schriKlich	und	unter	
Angabe	der	Gründe	und	des	Zwecks	vom	Vorstand	verlangt.	

2.	 Mitgliederversammlungen	sind	vom	Vorstand	mindestens	zwei	Wochen	vor	dem	Versamm-
lungstermin	schriKlich	einzuberufen.	Mit	der	Einberufung	ist	gleichzeiWg	die	Tagesordnung	
mitzuteilen.	



3.	 Soweit	die	Satzung	nichts	anderes	besWmmt,	ist	jede	ordnungsgemäß	einberufene	
Mitgliederversammlung	beschlussfähig.	

4.	 Bei	Beschlüssen	und	Wahlen	entscheidet	soweit	die	Satzung	nichts	anderes	vorschreibt	die	
einfache	Mehrheit	der	abgegebenen	gülWgen	SWmmen.	Zu	einem	Beschluss,	der	eine	
Änderung	der	Satzung	enthält,	ist	eine	Mehrheit	von	drei	Viertel	der	abgegebenen	gülWgen	
SWmmen	erforderlich.	Die	Änderung	des	Vereinszwecks	bedarf	der	ZusWmmung	von	neun	
Zehntel	der	sWmmberechWgten	Vereinsmitglieder.	

5.	 Die	Art	der	AbsWmmung	wird	durch	den	Versammlungsleiter	festgelegt	Eine	schriKliche	
AbsWmmung	hat	jedoch	zu	erfolgen,	wenn	ein	DriUel	der	erschienenen	Mitglieder	dies	
beantragt.	

6.	 Über	die	Beschlüsse	der	Mitgliederversammlung	ist	ein	Protokoll	anzuferWgen,	das	vom	Ver-
sammlungsleiter	und	dem	Vorsitzenden	zu	unterschreiben	ist.	

§	9	Auflösung	des	Vereins	

1.	 Der	Verein	kann	durch	Beschluss	der	Mitgliederversammlung	aufgelöst	werden,	soweit	diese	
Mitgliederversammlung	eigens	zu	diesem	Zweck	einberufen	worden	ist.	

2.	 Zur	Auflösung	des	Vereins	ist	die	Mehrheit	von	neun	Zehntel	der	abgegebenen	gülWgen	
SWmmen	erforderlich.	

3.	 Die	LiquidaWon	erfolgt	durch	die	zum	Zeitpunkt	der	Auflösung	amWerenden	Vorstandsmit-
glieder.	

4.	 Bei	Auflösung	des	Vereins	oder	Wegfall	des	steuerbegünsWgten	Zwecks	gemäß	§	2	dieser	
Satzung	fällt	das	Vermögen	des	Vereins,	soweit	es	bestehende	Verbindlichkeiten	übersteigt,	
an	den	Wohnungslosenhilfe	e.V.	Biberach,	der	es	unmiUelbar	und	ausschließlich	zur	
Förderung	seiner		Satzung	zu	verwenden	hat.	

5.	 Sollte	der	Wohnungslosenhilfe	e.V.	zu	diesem	Zeitpunkt	nichts	als	gemeinnützig	anerkannt	
sein,	fällt	das	Vermögen	an	die	Gemeindeverwaltung,	die	es	ebenfalls	unmiUelbar	und	
ausschließlich	zur	Förderung		dieser	Satzung	zu	verwenden	hat.	

§	10	Inkra=treten	

1.		 Die	Satzung	ist	in	der	vorliegenden	Form	am	04.04.2017	von	der	Mitgliederversammlung	des	
Vereins	„Barber	Angels	Brotherhood"	beschlossen	worden	und	triU	nach	Eintragung	in	das	
Vereinsregister	in	KraK.	

Biberach,	04.04.2017	


